
nach der genannten Verordnung erhobenen und gespeicher
ten biometrischen Daten nicht zu anderen Zwecken als zur 
Ausstellung des Dokuments erhoben, verarbeitet und ver
wendet werden dürfen? 

( 1 ) Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver
arbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 
(ABl. L 281, S. 31). 

Vorabentscheidungsersuchen des Raad van State 
(Niederlande), eingereicht am 8. Oktober 2012 — L. J. A. 

van Luijk, andere Partei: Burgemeester van Den Haag 

(Rechtssache C-449/12) 

(2013/C 26/31) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Raad van State 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Rechtsmittelführerin: L. J. A. van Luijk 

Andere Partei: Burgemeester van Den Haag 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des 
Rates vom 13. Dezember 2004 über Normen für Sicher
heitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mitglied
staaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten (ABl. L 
385, S. 1) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 444/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Mai 
2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 
(ABl. L 142, S. 1) geänderten Fassung im Licht der Art. 7 
und 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
und Art. 8 der Konvention zum Schutze der Menschen
rechte und Grundfreiheiten gültig? 

2. Ist, sofern die Antwort auf Frage 1 dahin lautet, dass Art. 1 
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates vom 
13. Dezember 2004 über Normen für Sicherheitsmerkmale 
und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten aus
gestellten Pässen und Reisedokumenten (ABl. L 385, S. 1) 
in der durch die Verordnung (EG) Nr. 444/2009 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 28. Mai 2009 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 (ABl. L 142, 
S. 1) geänderten Fassung gültig ist, Art. 4 Abs. 3 der Ver
ordnung im Licht der Art. 7 und 8 der Charta der Grund
rechte der Europäischen Union, Art. 8 Abs. 2 der Konven
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
und Art. 7 Buchst. f der Richtlinie 95/46 ( 1 ) in Verbindung 
mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. b dieser Richtlinie dahin auszule

gen, dass zur Durchführung dieser Verordnung durch die 
Mitgliedstaaten gesetzlich garantiert werden muss, dass die 
nach der genannten Verordnung erhobenen und gespeicher
ten biometrischen Daten nicht zu anderen Zwecken als zur 
Ausstellung des Dokuments erhoben, verarbeitet und ver
wendet werden dürfen? 

( 1 ) Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver
arbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 
(ABl. L 281, S. 31). 

Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Krefeld 
(Deutschland) eingereicht am 9. Oktober 2012 — 
NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd gegen Inter-Zuid 

Transport BV 

(Rechtssache C-452/12) 

(2013/C 26/32) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Landgericht Krefeld 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd 

Beklagter: Inter-Zuid Transport BV 

Vorlagefragen 

1. Steht Art. 71 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 ( 1 ) des 
Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zu
ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen einer Aus
legung eines Übereinkommens entgegen, welche ausschließ
lich autonom erfolgt oder sind bei der Anwendung solcher 
Übereinkommen auch Ziele und Wertungen der Verordnung 
zu berücksichtigen? 

2. Steht Art. 71 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates 
vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun
gen in Zivil- und Handelssachen einer Auslegung eines 
Übereinkommens entgegen, wonach eine in einem Mit
gliedsstaat entschiedene Feststellungsklage einer zeitlich 
nachrangig erhobenen Leistungsklage in einem anderen Mit
gliedsstaat nicht entgegensteht, soweit dieses Übereinkom
men insoweit auch eine Art. 27 EuGVVO entsprechende 
Auslegung ermöglicht? 

( 1 ) ABl. 2001 L 12, S. 1.
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